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Gesetzentwurf 
des Bundesrates 

 
 
 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes  
(Artikel 105) 

 

A. Problem und Ziel 

Die Mehrheit der Länder beabsichtigt eine Reform der Grundsteuer auf der Grund-
lage eines Bundesgesetzes und will hierzu in einem ersten Schritt die Bemessungs-
grundlage für die Grundsteuer neu regeln.  

Im Bereich des Grundvermögens soll ein grundlegend neues Bewertungsverfahren 
geschaffen werden. Für eine solche grundlegende Neukonzeption wird teilweise 
angezweifelt, ob dem Bund nach der geltenden Rechtslage die konkurrierende Ge-
setzgebungskompetenz zusteht. Unabhängig davon ist eine Gesetzgebungskompe-
tenz des Bundes wünschenswert, um die Vollzugs- und die Befolgungskosten in 
Grenzen zu halten und eine Anknüpfung für länderübergreifende außersteuerliche 
Zwecke, etwa im Bereich des internationalen Auskunftsverkehrs, zu ermöglichen.  

 

B. Lösung 

Der Gesetzentwurf sieht eine Änderung des Grundgesetzes vor, um dem Bund die 
konkurrierende Gesetzgebungskompetenz für die Grundsteuer - und damit auch für 
die zur Grundsteuer gehörenden Bewertungsregelungen - ausdrücklich zu über-
tragen.  

Darüber hinaus wird den Ländern die Kompetenz zur Bestimmung eigener, jeweils 
landesweit geltender Steuermesszahlen grundgesetzlich eingeräumt. 

 

C. Alternativen 

Keine. 

D. Haushaltsausgaben 

Keine. 

V
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BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND  Berlin, 21. Dezember 2016 

 DIE BUNDESKANZLERIN  

 

 

  An den  

Präsidenten des 

Deutschen Bundestages   

Herrn Prof. Dr. Norbert Lammert 

Platz der Republik 1 

11011 Berlin 

 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

 

hiermit übersende ich gemäß Artikel 76 Absatz 3 des Grundgesetzes den vom Bun-
desrat in seiner 950. Sitzung am 4. November 2016 beschlossenen  

 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 105) 

 

mit Begründung und Vorblatt (Anlage 1). 

 

Ich bitte, die Beschlussfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen. 

 

Federführend ist das Bundesministerium der Finanzen. 

 

Die Auffassung der Bundesregierung zu dem Gesetzentwurf ist in der als Anlage 2 
beigefügten Stellungnahme dargelegt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Angela Merkel 

V
orabfassung - w

ird durch die lektorierte Fassung ersetzt. 
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Anlage 1 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes  
(Artikel 105) 

 

Vom … 

 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz be-
schlossen; Artikel 79 Absatz 2 des Grundgesetzes ist eingehalten: 

 

 

Artikel 1 

Änderung des Grundgesetzes 

 

Artikel 105 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland in der im Bun-
desgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 100-1, veröffentlichten bereinigten Fas-
sung, das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014 (BGBl. I  
S. 2438) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

 

1. Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

"Er hat die konkurrierende Gesetzgebung über die Grundsteuer." 

2. In Absatz 2a Satz 2 wird der Punkt am Ende durch die Wörter "und zur Be-
stimmung landeseigener Steuermesszahlen bei der Grundsteuer." ersetzt. 

 

 

 

 

Artikel 2 

V
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Inkrafttreten 

 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

 

V
orabfassung - w
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Begründung  

 

A. Allgemeiner Teil 

Die Mehrheit der Länder beabsichtigt eine Reform der Grundsteuer auf der Grund-
lage eines Bundesgesetzes und will hierzu in einem ersten Schritt die Bemessungs-
grundlage für die Grundsteuer neu regeln.  

Im Bereich des Grundvermögens soll ein grundlegend neues Bewertungsverfahren 
geschaffen werden. Dabei ist auch ein Wechsel des Bewertungsziels - weg vom 
gemeinen Wert, hin zu einem Kostenwert - vorgesehen. Damit stellt diese Reform 
eine grundlegende Neukonzeption der Grundsteuer dar. Für eine solche grundle-
gende Neukonzeption wird teilweise angezweifelt, ob dem Bund nach der geltenden 
Rechtslage die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz zusteht. Dies wird damit 
begründet, eine bundeseinheitliche Regelung sei im Bereich der Grundsteuer zur 
Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse oder zur Wahrung der Rechts- oder 
Wirtschaftseinheit nicht erforderlich. Unabhängig davon ist eine Gesetzgebungs-
kompetenz des Bundes wünschenswert, um die Vollzugs- und die Befolgungskosten 
in Grenzen zu halten und eine Anknüpfung für länderübergreifende außersteuerliche 
Zwecke, etwa im Bereich des internationalen Auskunftsverkehrs, zu ermöglichen.  

Der Gesetzentwurf sieht eine Änderung des Grundgesetzes vor, um dem Bund die 
konkurrierende Gesetzgebungskompetenz für die Grundsteuer - und damit auch für 
die zur Grundsteuer gehörenden Bewertungsregelungen - ausdrücklich zu über-
tragen.  

Darüber hinaus wird den Ländern die Kompetenz zur Bestimmung eigener, jeweils 
landesweit geltender Steuermesszahlen grundgesetzlich eingeräumt. 

 

 

B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 (Änderung des Grundgesetzes) 

Zu Nummer 1 

Mit der Regelung wird dem Bund die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz für 
die Grundsteuer - und damit auch für die zur Grundsteuer gehörenden Bewertungs-
fragen - ausdrücklich übertragen. 

V
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Zu Nummer 2 

Mit der Regelung wird den Ländern die Kompetenz zur Bestimmung eigener, je-
weils landesweit geltender Steuermesszahlen bei der Grundsteuer grundgesetzlich 
eingeräumt. 

Den Ländern wird künftig die Möglichkeit gegeben, eigene, jeweils landesweit gel-
tende Steuermesszahlen festzulegen. Soweit Länder von dieser Möglichkeit keinen 
Gebrauch machen, gelten die bundesgesetzlich festgelegten Steuermesszahlen. 

 

 

Zu Artikel 2 (Inkrafttreten) 

Artikel 2 bestimmt, dass dieses Gesetz einen Tag nach seiner Verkündung in Kraft 
tritt. 

 

 

V
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Stellungnahme der Bundesregierung 

 
 

 
Die Bundesregierung äußert sich zum Gesetzentwurf des Bundesrates wie folgt: 
 
Die Grundgesetzänderung steht aus Sicht der Bundesregierung im unmittelbaren und un-
lösbaren Zusammenhang mit dem Gesetzentwurf des Bundesrates zur Änderung des Be-
wertungsrechts (BR-Drs. 515/16 - Beschluss). 
 
Zwar stellt die voraussetzungslose Anordnung einer konkurrierenden Gesetzgebungskom-
petenz des Bundes für eine Landessteuer eine Durchbrechung der grundgesetzlichen Zu-
ordnung der Gesetzgebungskompetenz dar. Zur kompetenzrechtlichen Absicherung der 
Neuordnung des Bewertungsrechts für Zwecke der Grundsteuer ist die ausdrückliche Ver-
ankerung einer konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die Grundsteuer 
ohne die Voraussetzungen der Erforderlichkeit nach Maßgabe des Artikels 72 Absatz 2 
Grundgesetz allerdings erörterungswürdig. Über die Umsetzung ist im Zusammenhang mit 
den Beratungen zur Neuordnung des Bewertungsrechts zu entscheiden. 
 
Dabei wird auch zu erörtern sein, ob die Einführung einer ausschließlichen Gesetzge-
bungskompetenz der Länder für die Bestimmung landeseigener Steuermesszahlen bei der 
Grundsteuer im Grundgesetz und das diesbezügliche Inkrafttreten der Änderung bereits mit 
Verkündung des Gesetzes dem Grunde nach erforderlich ist. 

 

V
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